
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2014/8/5 18ONc1/14p
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.08.2014

Norm

ZPO §588

1. ZPO § 588 heute

2. ZPO § 588 gültig ab 01.07.2006 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 7/2006

3. ZPO § 588 gültig von 01.01.1898 bis 30.06.2006

Rechtssatz

Die O:enlegungsp;icht des Schiedsrichters erfasst alle Umstände, von denen der Schiedsrichter annehmen muss, sie

könnten bei vernünftiger Betrachtung Zweifel an seiner Unabhängigkeit und Unbefangenheit hervorrufen. Eine

Verletzung der O:enlegungsp;icht führt nicht zwingend zur Annahme der Befangenheit, sie kann jedoch ein Indiz

dafür sein.
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